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3. Allgemeine Lehrmittel (Globen, Karten, Tabellenwerke, Zeichnungsund

Schreibvorlagen, Instrumente, Modelle, Objekte und Sammlungen

zur Veranschaulichung etc.).
4. Individuelle Lehrmittel für die verschiedenen Schulfächer.

IH. Weibliche Arbeitsschulen.
1. Bestuhlung und anderes Mobiliar.
2. Unterrichtsmaterial, Stoffsammlungen etc.

IV. FortbUdungsschulen und Unterrichtskurse für die reifere Jugend beiderlei
Geschlechts, Zeichnungsschulen, spezielle Fach- und Berufsschulen.

1. Lehr- und Veranschaulichungsmittel.
2. Angaben über Unterrichtsfächer, Stundenzahl, Lehrerpersonal.

V. Lehrerbildungsanstalten.
1. Plan der Unterrichtslokalitäten.
2. Geschichtlicher Ueberblick über die Anstalt.
3. Verzeichniss der Lehrmittel und Sammlungen.
4. Organisation der Uebungsschule.

VI. Mittelschulen (Gymnasien, Industrieschulen, Lyzeen, technische Schulen).
1. Gebäudepläne.
2. Geschichte einzelner Anstalten.
3. Kollektion der ausgegebenen Programme.
4. Verzeichniss der Lehrmittel und Sammlungen.

VH. Universitäten und Akademien.
1. Pläne der verschiedenen wissenschaftlichen Institute.
2. Historischer Bericht.
3. Sektionskataloge und Programme.

C. Historische Abtheilung.
Zusammenstellung des Materials, das sich auf die Entwicklung des

Volksschulwesens in der Vergangenheit bezieht.

I. Sachliches.

1. Allgemeine und spezielle Lehrmittel.
2. Schulausrüstungsgegenstände.
3. Veranschaulichung früherer Schulverhältnisse, Normalien für

Schulhäuser.

4. Gegenstände zur Illustration der innern Entwicklung des kantonalen
Schulwesens.

5. Schülerarbeiten aus frühem Perioden.
6. Formularsammlungen etc.

IL Persönliches.

Bilder hervorragender pädagogischer Schulmänner der Vergangenheit.
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in. Literatur.
1. Schulgesetze, Schulordnungen, Schulberichte, Lehrpläne früherer

Perioden.
2. Zeitgeschichtüch bedeutende pädagogische Veröffentlichungen.
3. Schulgeschichtliche Monographien etc.

D. Literarische, artistische und pädagogische Produkte seit 1873
von Lehrern sämmtlicher Schulstufen, von offiziellen Lehrer-Korporationen,

freiwilligen Lehrervereinigungen und wissenschaftlichen Vereinen.
Erläuternde Bemerkungen.

a) Schülerarbeiten.
1. Die auszustellenden Schülerarbeiten haben nicht den Zweck, eine Ver-

gleichung der Schulanstalten verschiedener Landesgegenden oder Kantone

zu ermöglichen, sondern sie soUen dazu dienen, das UrtheU über den
unterrichtlichen Werth einzelner Methoden und der entsprechenden Lehr-
und Hülfsmittel zu erleichtern und den Erfolg der Anwendung derselben

zu ülustriren. Dieser Zweck wird erreicht, wenn nur die Arbeiten von
wenigen der besten Schüler, jeder Schulstufe und jeder Schulgattung
für ein bestimmtes Fach eingesandt werden.

2. Für die Schülerarbeiten dürfte sich für die obhgatorischen Primarschulen

folgendes Verfahren empfehlen: Jeder Kanton bezeichnet etwa aus

jedem Verwaltungsbezirk 1—2 Schulen, wobei nicht nur die ungetheilteri,
sondern auch die in verschiedener Weise getheüten Schulen zu
berücksichtigen sind. Die eine dieser Schulen repräsentirt den Sprachunterricht

durch die schriftlichen Arbeiten von zwei oder drei ihrer besten

Schüler aus jeder Klasse. (Diese Arbeiten sollen im Lauf eines Jahres,
z. B. 1881/82 oder 1882/83, entstanden sein und in Original mit den

Korrekturbemerkungen des Lehrers versehen vorgelegt werden.) Eine
zweite Schule repräsentirt in ähnlicher Weise den Rechnungsunterricht,
eine dritte den Zeichnungsunterricht, eine vierte den Unterricht in der

Arbeitsschule.
3. Die Schülerarbeiten der fakultativen Schulstufen (Sekundär-, Real-, aarg.

Fortbüdungs- und Bezirksschulen, Handwerkerschulen und übrigen Schulen

für das reifere Jugendalter) wären von demselben Gesichtspunkte aus

zur Ausstellung herbeizuziehen.

4. Die Arbeiten der Zöglinge der Lehrerseminarien, der verschiedenen

Arten von Mittelschulen und Hochschulen, soweit sich dieselben in den

bezeichneten Fächern ausstellen lassen, oder überhaupt ausgestellt
werden wollen, wären in derselben Weise anzuordnen und nach dem

gleichen Maasstab zu bemessen, damit die Uebersichtlichkeit nicht gestört
und ein richtiges UrtheU erleichtert wird.

5. Für Privatschulen hat diese Wegleitung ebenfalls ihre Gültigkeit.
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